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Der Staatsrat des Kantons Wallis

an den

Grossen Rat

Sehr geehrte Frau Grossratspräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren Grossrätinnen und Grossräte

Wir haben die Ehre, Ihnen mit der vorliegenden Botschaft den Gesetzesentwurf zur Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 14. September 2006 (EGJStG; SGS/VS 314.1) und des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordung vom 12.  November 2009 (EGJStPO; SGS/VS 314.2) vorzulegen.

Hintergrund
Im Jahr 2003 wurde die Jugendstrafjustiz in eine neue Richtung gelenkt: Die Bestimmungen über das Schicksal von Kindern und Jugendlichen, die Straftaten begangen haben, die damals im Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0) enthalten waren, wurden in ein Spezialgesetz verschoben, das Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 (JStG; SR 311.1). 
Zur gleichen Zeit war die Ausarbeitung der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) im Gange, insbesondere mit dem Ziel, die damals geltenden 26 kantonalen Strafprozessordnungen zu vereinheitlichen. In diesem Rahmen erarbeitete der Bundesrat die Jugendstrafprozessordnung vom 20.  März 2009 (JStPO; SR 312.1), um auch die auf Jugendliche anwendbaren Verfahrensregeln in einem Spezialgesetz zu verankern. 
Im Anschluss an die Verabschiedung der beiden neuen Bundesgesetze hat der Grosse Rat die entsprechenden Einführungsgesetze verabschiedet, nämlich das EGJStG und das EGJStPO.

Gesetzgeberische Notwendigkeit
Das EGJStG und das EGJStPO sind seit mehreren Jahren in Kraft und einige veraltete oder unzweckmässige Bestimmungen wurden vom Kantonsgericht mittels des Jugendgerichts festgestellt. Daher schlägt der Staatsrat die vorliegende Revision vor, um diese Bestimmungen zu aktualisieren.
Der Entwurf wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendgericht ausgearbeitet.

Inhalt des Entwurfs
Der vorliegende Entwurf enthält keine wesentlichen inhaltlichen Änderungen, sondern vielmehr zahlreiche «kleinere» Anpassungen, die einzeln kommentiert werden müssen (vgl. Punkte 4 und 5).

Vernehmlassung und Beurteilung
Vom 5. November 2024 bis zum 4. Dezember 2024 fand eine technische Vernehmlassung beim Kantonsgericht, der Staatsanwaltschaft, dem kantonalen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (nachfolgend: Beauftragter), der Dienstelle für Straf- und Massnahmenvollzug (DSMV), der kantonalen Dienststelle für die Jugend (KDJ), der Dienststelle für Sozialwesen (DSW), der Dienststelle für Gesundheitswesen (DGW) und dem Rechtsverantwortlichen des Departements für Finanzen und Energie statt. Im Allgemeinen wurde der Entwurf positiv aufgenommen. Nur die Staatsanwaltschaft und der Beauftragte machten Änderungsvorschläge.
Die Staatsanwaltschaft begrüsste in ihrer Stellungnahme insbesondere die Änderungen von Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 12 Absatz 2 EGJStG sowie Artikel 5 Absatz 3 EGJStPO. Sie bedauert jedoch die Aufhebung von Artikel 4 EGJStG, der sich mit der Anwendung des Gesetzes über die Rechtspflege vom 11. Februar 2009 (RPflG; SGS/VS 173.1) und der StPO befasst. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft bringt diese Bestimmung etwas Klarheit für diejenigen, die im Jugendstrafrecht nicht geübt sind. Es ist jedoch zu beachten, dass das JStG und das EGJStG vor der JStPO und dem EGJStPO in Kraft getreten sind. Seit dem Inkrafttreten der beiden letztgenannten Gesetze sind die Bestimmungen, die sich auf das Verfahren beziehen, wie Artikel 4 JStG, in den Verfahrensgesetzen, d.h. in der JStPO und dem EGJStPO, enthalten. Die Anwendung der StPO und des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 11. Februar 2009 (EGStPO; SGS/VS 312.0) ist in Artikel 3 JStPO und Artikel 2 EGJStPO geregelt. Daher hält der Staatsrat den Vorschlag zur Aufhebung von Artikel 4 EGJStG aufrecht.
In Bezug auf Artikel 9 Absatz 2 EGJStG wies die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass dort von "öffentlichen und privaten Einrichtungen" die Rede ist, während an anderer Stelle im Text von "öffentlichen oder privaten Einrichtungen" die Rede ist. Diese Bemerkung ist begründet. Die fragliche Passage wurde jedoch nach der Vernehmlassung durch eine Liste von Einrichtungen ersetzt, um den Anforderungen des Datenschutzes besser gerecht zu werden.
In Bezug auf Artikel 6 EGJStPO lehnt die Staatsanwaltschaft die dreimonatige Ordnungsfrist ab. Der Staatsrat schlägt jedoch vor, diese Frist aufgrund der Bedeutung der Beschleunigung im Jugendstrafverfahren beizubehalten. Die Staatsanwaltschaft weist auch darauf hin, dass der Begriff "Überweisungsbeschluss", der in Artikel 6 enthalten war, eine Formulierung ist, die nicht aus der JStPO und auch aus keinem anderen Gesetzestext hervorgeht. Der Staatsrat schlägt daher vor, den Wortlaut in "...nach Erhalt der Akte nach Abschluss der Untersuchung" zu ändern. Was schliesslich die Aufhebung von Artikel 13 EGJStPO betrifft, der vorsah, dass die Vollstreckung von Vorführungsbefehlen und die Festnahme in der Regel von Zivilbeamten durchgeführt werden sollten, weist die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass es wichtig ist, dass der Beamte, der mit der Festnahme eines Kindes beauftragt ist, die Auswirkungen auf das Kind beachtet und dies bei seinem Handeln berücksichtigt.
Der Beauftragte erwähnte, dass der Gesetzentwurf die Verarbeitung von sensiblen persönlichen Daten im Sinne von Artikel 3 Absatz 7 des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung vom 9. Oktober 2008 (GIDA; SGS/VS 170.2) vorsieht und dass die Datenschutzregeln, insbesondere Artikel 18 GIDA, beachtet werden müssen. 
Zu diesem Zweck schlägt der Beauftragte vor, dass in den Artikeln 5, 9, 12, 13 und 33 EGJStG die Partner, die die Daten verarbeiten, in transparenter Weise aufgelistet werden. Diese Artikel wurden im vorgeschlagenen Sinne geändert.
Schliesslich weist der Beauftragte darauf hin, dass die blosse Zustimmung des Jugendlichen nicht ausreicht, um das Berufsgeheimnis aufzuheben. In der Tat ist nach Artikel 17 GIDA jede Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht. Die Einwilligung muss freiwillig, für den konkreten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich erfolgen (Art. 18 Abs. 4 GIDA). Die vorliegende Botschaft wurde in diesem Sinne geändert.

5.	Terminologische Anpassungen
Eine Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210), welche am 1. Januar 2013 in Kraft trat, (Erwachsenenschutz, Personenrecht, Kindesrecht [AS 2011 725; BBl 2006 7001]), führte zum Ende der "Vormundschaftskammern" und "Vormundschaftsbehörden" zugunsten der "Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden".
Daher sollte die Gelegenheit dieser Revision genutzt werden, um die Terminologie des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts im EGJStG und im EGJStPO zu aktualisieren (siehe Art. 18 Abs. 1 und 29 Abs. 2 EGJStG sowie Art. 3 Abs. 2 EGJStPO).

1. Kommentar zu den einzelnen Artikeln

6.1 EGJStG
Artikel 4 Absatz 1 EGJStG
Dies ist eine Verfahrensbestimmung, die seit dem Inkrafttreten der Verfahrensgesetze (JStPO und EGJStPO) im Jahr 2009 nicht mehr in das EGJStG gehört. Die Anwendung der StPO und des EGStPO ist nun in Artikel 3 JStPO und Artikel 2 EGJStPO geregelt und die Anwendung des RPflG ist bereits in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 13 RPflG geklärt. 
Aus den oben genannten Gründen ist es angebracht, Artikel 4 EGJStG aufzuheben.
Artikel 5 Absatz 3 EGJStG
In Artikel 5 EGJStG wird ein Absatz 3 hinzugefügt, damit der Richter oder jede Person, die er mit einer Untersuchung der persönlichen Verhältnisse des Jugendlichen, einer Beobachtung, einer Begutachtung (Art. 9 JStG) oder einer Schutzmassnahme (Art. 12 bis 16a JStG) beauftragt, den verschiedenen Beteiligten die für den reibungslosen Ablauf des Verfahrens und die Betreuung des Jugendlichen unerlässlichen Informationen übermitteln kann. 
Um die Datenschutzgesetzgebung einzuhalten, wird eine Liste der Partner erstellt, an die diese Informationen weitergegeben werden können.
Artikel 9 EGJStG
Absatz 1: diese Bestimmung wird neu formuliert, um auf das zuständige Amt und das Bundesrecht (Art. 31 JStPO) zu verweisen, welches eine Liste der Partner erstellt, an die sich der Jugendrichter wenden kann, um Auskünfte zu erhalten.
In der deutschen Fassung wird der Begriff "Richter" durch "Jugendrichter" ersetzt, um die Homogenität mit der französischen Fassung zu gewährleisten. 
Absatz 1bis: ein neuer Absatz wird hinzugefügt, um die Regeln für das Amtsgeheimnis zu definieren. Diese Regeln präzisieren das Bundesrecht (Art. 31 JStPO und Art. 321, 321bis und 321ter StGB) und sind dadurch gerechtfertigt, dass das Jugendgericht oft mit dem Widerwillen gewisser Partner zur Zusammenarbeit konfrontiert ist, die befürchten, einen Fehler im Zusammenhang mit dem Amtsgeheimnis zu begehen und dadurch haftbar gemacht zu werden. Was das Berufsgeheimnis betrifft, so ist es von diesem Artikel nicht betroffen. 
Absatz 2: diese Bestimmung wird umformuliert, da der geltende Text nicht klar zwischen ambulanter und stationärer Beobachtung unterscheidet. Um die Datenschutzgesetzgebung einzuhalten, wird ausserdem eine Liste der Partner erstellt, die der Jugendrichter hinzuziehen kann.
Absatz 3: um die Datenschutzgesetzgebung einzuhalten, wird eine Liste der Partner erstellt, die der Jugendrichter mit psychiatrischen oder psychologischen Gutachten und medizinischen Untersuchungen beauftragen kann.
Artikel 12 EGJStG
Absatz 1: der Jugendrichter ist für die Vollstreckung von Urteilen und für die Vollstreckung von Strafbefehlen zuständig. Es ist daher angebracht, "Strafbefehle" zu dieser Bestimmung hinzuzufügen. Da in diesem Absatz angegeben wird, welche Behörde zuständig ist, ist es nicht notwendig, die Behörden zu erwähnen, die nicht zuständig sind. Die nicht zuständige Behörde sollte daher gestrichen werden.
Absatz 2: um die Anforderungen der Datenschutzgesetzgebung besser zu erfüllen, werden die Einrichtungen, mit denen der Jugendrichter bei der Vollstreckung von Schutzmassnahmen und Strafen zusammenarbeiten kann, ausdrücklich in der Bestimmung aufgeführt.
Schliesslich wird der Abschnitt über das Reglement des Staatsrates gestrichen. Dies, weil zusätzliche Bestimmungen überflüssig sind, da das Jugendgesetz vom 11. Mai 2000 (JG; SGS/VS 850.4) die Zusammenarbeit auf zufriedenstellende Weise regelt (Art. 20 JG).
Absatz 2bis: ein neuer Absatz wird eingefügt, um die Möglichkeit im Gesetz zu verankern, dass das Jugendgericht sich an die DSMV wenden kann, wenn der Angeklagte volljährig ist und seine Situation bzw. die begangenen Taten eine auf Erwachsene zugeschnittene Betreuung erfordern.
Absatz 3: einerseits wird der Begriff "anerkannten" im ersten Satz weggelassen, der mehr Verwirrung als Klarheit stiftet, da es sich um einen nicht definierten Begriff handelt. Daher ist der zweite Satz nicht mehr nützlich und kann daher ebenfalls gestrichen werden. Was den dritten und letzten Satz dieses Absatzes betrifft, so ist nicht klar, auf welche Bestimmungen er sich bezieht. Aus Gründen der Klarheit wird er ebenfalls gestrichen. Es wird davon ausgegangen, dass das Jugendgericht die Verantwortung für die Wahl der Unterbringungseinrichtung trägt.
Absatz 4: diese Bestimmung wird umformuliert, da die derzeitige Fassung zu restriktiv ist. Sie verhindert, dass eine Massnahme ergriffen wird, wenn keine Sozialabklärung stattgefunden hat oder diese noch nicht abgeschlossen ist.
Absatz 5: der Wechsel der Massnahme ist bereits in Artikel 16 EGJStG geregelt und diese Bestimmung ist zu restriktiv. Beispielsweise wird die Beendigung der Massnahme nicht berücksichtigt. Daher sollte diese Bestimmung gestrichen werden.

Artikel 13 EGJStG
Absatz 1: diese Bestimmung wird neu formuliert, um nur die stationären Massnahmen zu behandeln. Die ambulanten Massnahmen können nämlich direkt vom Jugendrichter überwacht werden, wenn er es nicht für notwendig hält, eine Person zu bezeichnen, die die Ausführung der Schutzmassnahme oder der Strafe überwacht. Es ist daher nicht gerechtfertigt, von ihm zu verlangen, eine Person zu benennen.
Absatz 2: der Begriff "Person" kann mit der in Artikel 13 Absatz 1 EGJStG erwähnten "Vertrauensperson" verwechselt werden und die geltende Bestimmung erwähnt nicht die Mitarbeiter des Sozialdienstes des Jugendgerichts. Daher wird dieser Absatz umformuliert, um diese Punkte zu klären.
Artikel 14 EGJStG
Absatz 1: der Begriff "Jugendstrafgerichtsbarkeit" ist nicht sehr glücklich, da er eher eine Amtsgewalt als eine Behörde bezeichnet. Daher ist es angebracht, diese Bestimmung umzuformulieren.
Absatz 2: aus den gleichen Gründen wird diese Bestimmung umformuliert, um den Begriff "Jugendstrafgerichtsbarkeit" zu streichen. Darüber hinaus wird der letzte Teil dieses Absatzes gestrichen, nämlich "[...] die befähigt ist, den Schutz der Gesellschaft zu gewährleisten", weil er besonders alarmistisch ist. Die Tatsache, dass sich der Jugendliche in einer geschlossenen Einrichtung befindet, reicht aus, um den Schutz der Gesellschaft zu gewährleisten. Schliesslich wird in der deutschen Fassung dieser Bestimmung der Begriff "Erziehungseinrichtung" durch "Behandlungseinrichtung" ersetzt, um die Einheitlichkeit zu gewährleisten, da in Absatz 1 der Begriff "Behandlungseinrichtung" verwendet wird.
Artikel 15 EGJStG
Absatz 4: diese Bestimmung muss in zweierlei Hinsicht überarbeitet werden. Erstens wird in der französischen Fassung der Begriff "Klage" durch den Begriff "Beschwerde" ersetzt, der besser geeignet ist. Die deutsche Version erwähnt bereits den Begriff "Beschwerde" und bleibt daher unverändert. Zweitens wird die Beschwerdebehörde auch durch interkantonales Recht festgelegt, nämlich in Artikel 14bis ff. des Konkordats über den Vollzug der strafrechtlichen Einschliessungen Jugendlicher aus den Westschweizer Kantonen (und teilweise aus dem Kanton Tessin) vom 24. März 2005 (nachfolgend das Konkordat; SGS/VS 343.4). Tatsächlich wurde eine Änderung dieses Konkordats am 26. März 2015 angenommen und trat am 1. Juli 2018 in Kraft. Seit dieser Änderung ist die Beschwerdeinstanz für Disziplinarentscheide bei Verstössen gegen das Konkordatsdisziplinarrecht nicht mehr der Jugendrichter, wie in Artikel 15 Absatz 4 EGJStG festgelegt. Diese Zuständigkeit liegt bei der Konkordatskommission. In Bezug auf kantonale Disziplinarvergehen bleibt der Jugendrichter zuständig. Daher muss Artikel 15 Absatz 4 EGJStG geändert werden, um ihn an das revidierte Konkordatsrecht anzupassen.
Aus Gründen der Klarheit wird der derzeitige Absatz 4 in zwei Absätze geteilt (Art. 15 Abs. 4 und 5 EGJStG).
Artikel 16 EGJStG
Artikel 16 und 17 EGJStG betreffen beide die Situation von Jugendlichen, die einer Schutzmassnahme unterworfen sind. 
Aus Gründen der Klarheit werden diese beiden Bestimmungen in einem einzigen Artikel 16 EGJStG zusammengefasst und Artikel 17 EGJStG wird aufgehoben. Der Titel dieser neuen Bestimmung lautet "Änderung und Beendigung der Schutzmassnahme".
Nach dem vorliegenden Entwurf prüft der Jugendrichter mindestens einmal im Jahr, ob die Massnahme noch angemessen ist, und nicht mehr halbjährlich, wie es das geltende Recht vorsieht. Dieser längere Zeitraum ist praxisgerechter und steht im Einklang mit dem Bundesrecht (Art. 19 JStG).
Artikel 17 EGJStG
Diese Bestimmung wird aufgehoben (siehe Kommentar zu Art. 16 EGJStG).
Artikel 18 Absatz 1 EGStG
Der im Titel dieser Bestimmung verwendete Begriff "Behörden des Zivilrechts", wird geändert, da dieser Artikel die Beziehungen zu den Behörden und allen anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen, die sich mit den Problemen der Jugend im Kanton befassen, behandelt. Daher ist "Zusammenarbeit mit den Partnern" ein passenderer Titel für diese Bestimmung.
Darüber hinaus werden die in Punkt 5 erwähnten terminologischen Änderungen vorgenommen.
Artikel 19 EGStG
Absatz 2: Jugendliche, die mit dem Jugendgericht zu tun haben, werden oft während der Probezeit volljährig. Manchmal erfährt das Jugendgericht nicht, wenn der junge Erwachsene Gegenstand eines neuen Strafverfahrens oder eines neuen Strafentscheids ist. Es kann auch vorkommen, dass die Behörden von Fällen erst lange nach deren Entstehung Kenntnis erhalten. Aufgrund des hohen Risikos, einen ungerechtfertigten Entscheid zu treffen, hat die Praxis gezeigt, dass es sinnvoller ist, keine Entscheide zu treffen. Daher sollte dieser Absatz gestrichen werden.
Absatz 3: auch dieser Absatz sollte aufgehoben werden, da die gerichtliche Intervention nicht mit dem Ablauf der Probezeit endet, wenn eine Schutzmassnahme läuft. In der Tat wird die Schutzmassnahme in den meisten Fällen nach Ablauf der Probezeit fortgesetzt. Eine Unterbringung kann mehrere Jahre dauern, die Probezeit beträgt höchstens 2 Jahre (Art. 29 Abs. 1 und 22 Abs. 2 JStG). Wenn die Schutzmassnahme fortgesetzt wird, wird die gerichtliche Intervention nicht beendet.
Absatz 4: diese Bestimmung bezieht sich auf das Scheitern der Bewährung, das bereits im Bundesrecht geregelt ist (Art. 31 JStG). Es handelt sich daher um eine Verdoppelung. Buchstabe a) besagt, dass die Vollstreckung der Strafe die einzige Option ist, während die Bundesvorschrift nuancierter ist. Daher wird dieser unnötige Absatz, der zu Verwirrung führt, nach dem vorliegenden Entwurf aufgehoben.
Artikel 20 EGJStG
Absatz 4: da sich dieser Absatz auf die Organisation von persönlichen Leistungen bezieht, ist es sinnvoller, ihn aufzuheben und seinen Inhalt in Artikel 21 Absatz 1 EGJStG aufzunehmen.
Artikel 21 EGJStG
Absatz 1: wie oben erwähnt, wird dieser Absatz ergänzt, um Artikel 20 Absatz 4 EGJStG einzubeziehen.
Absatz 2: dieser Absatz ist unklar, da er den Eindruck erwecken könnte, dass die Eltern über die vorzeitige Vollstreckung entscheiden. Er wird umformuliert, um klarzustellen, dass es die Verfahrensleitung ist, die über den vorzeitigen Vollzug entscheidet, wie im Bundesrecht vorgesehen (Art. 3 EGJStPO und Art. 236 Abs. 1 StPO).
Darüber hinaus kann die persönliche Leistung in verschiedenen Formen erbracht werden und der Bundesgesetzgeber hat absichtlich die Möglichkeit neuer Arten von Leistungen offen gelassen. Daher werden die Ausdrücke "Kurs oder Arbeit" durch "persönliche Leistung" ersetzt.
Absatz 5: die in dieser Bestimmung erwähnte direkte Aufsicht wird häufig nicht vom zuständigen Amt, sondern vom Personal der Einrichtung, in der der Jugendliche für den Vollzug untergebracht ist, oder von einem Mitglied des Sozialdienstes des Jugendgerichts durchgeführt. Es ist gerechtfertigt, den Kreis der möglichen Beteiligten zu erweitern, insbesondere auf den Sozialdienst des Jugendgerichts.
Darüber hinaus ist in den meisten Fällen, in denen der Vollzug abgelehnt wird, der Jugendrichter, der den Strafbefehl oder das Urteil erlassen hat, die Vollzugsbehörde. Es erscheint daher konstruiert, die Erstellung eines Berichts zu verlangen, da der Verfasser und der Empfänger häufig dieselbe Person sind. Es wird vorgeschlagen, diese Verpflichtung zu streichen. Wenn die Situation es erfordert, kann ein ausführliches Begleitschreiben erstellt werden.
Artikel 22 EGJStG
Absatz 1: dieser Absatz beschränkt die qualifizierte persönliche Leistung auf gemeinnützige Arbeit, die in Artikel 23 Absatz 3 JStG vorgesehen ist. Diese Bestimmung verhindert beispielsweise eine gemischte Leistung (Kurse und gemeinnützige Arbeit). Diese Beschränkung ist weder angebracht noch durch das Bundesrecht vorgeschrieben. Daher wird vorgeschlagen, diesen Absatz aufzuheben, um die Möglichkeiten zu erweitern.
Absatz 2: bei der qualifizierten persönlichen Leistung muss eine direkte Aufsicht durch die Vollstreckungsbehörde nicht systematisch erfolgen. Es wäre in der Tat unverhältnismässig, eine Person des Jugendgerichts zu ernennen, die die Jugendlichen bei allen qualifizierten persönlichen Leistungen beaufsichtigt. Daher wird vorgeschlagen, diesen Absatz so umzuformulieren, dass die Aufsicht nicht zwingend ist. Sie bleibt jedoch möglich, wenn die Umstände dies rechtfertigen. Zur Einhaltung der Datenschutzgesetzgebung wird eine Liste der Partner erstellt, die die Vollstreckungsbehörde beauftragen kann, die Ausführung der qualifizierten persönlichen Leistung zu gewährleisten.
Ausserdem wird die Vollstreckung der Sanktion, wenn eine Aufenthaltspflicht verhängt wird, häufig einem ausserkantonalen Akteur (z.B. Caritas Familienplatzierung) anvertraut. Dieser Organisation wird nicht nur die Aufsicht, sondern auch die Vollstreckung anvertraut.
Schliesslich ist es in Bezug auf die Haftung für Schäden, die anderen zugefügt werden, angemessener, dass die beauftragende Behörde das Risiko trägt, wie in Artikel 20 Absatz 5 EGJStG vorgesehen. Die im geltenden Recht vorgesehene Lösung ist in der Tat unbefriedigend, da sie die Schwierigkeiten, einen Partner zu finden, der bereit ist, die Verantwortung für den Jugendlichen zu übernehmen, nur noch vergrössert. Daher wird der Passus über die Verantwortung in Artikel 22 Absatz 2 EGJStG gestrichen. Es gelten daher die allgemeinen Grundsätze, d.h. eine Übernahme der Haftung nach dem Gesetz über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Gemeinwesen und ihrer Amtsträger vom 10. Mai 1978 (SGS/VS 170.1), wie in Artikel 20 Absatz 5 EGJStG vorgesehen.

Artikel 23 EGJStG
Absatz 3: der Begriff "Strafbefehl" wird hinzugefügt, weil der Jugendrichter nicht nur für die Vollstreckung von Urteilen, sondern auch für die Vollstreckung von Strafbefehlen zuständig ist.
Absatz 4: einerseits wird der erste Teil dieser Bestimmung gestrichen, weil er in der Praxis zu restriktiv ist. Die Verwarnung wird beibehalten, obwohl das Bundesrecht dies nicht vorschreibt.
Andererseits ist, wie bereits in Artikel 21 Absatz 5 EGJStG erwähnt, bei den meisten Vollstreckungsverweigerungen der Jugendrichter die Vollstreckungsbehörde und er hat auch den Strafbefehl erlassen. Es erscheint daher künstlich, die Erstellung eines Berichts zu verlangen. Daher der Vorschlag, "die Akte" an die urteilende Behörde weiterzuleiten.
Artikel 24 EGJStG
Absatz 1: die Klammer "nachstehend: die Dienststelle" kann gestrichen werden, da die Dienststelle, die für die Anwendung von Strafen und Massnahmen zuständig ist, später nicht mehr im Gesetz genannt wird.
Absatz 2: derzeit bietet mit Ausnahme des geschlossenen Massnahmenzentrums Pramont (CEP), das Zellen in seinem Bereich "Untersuchungshaft - Disziplinarstrafen" zur Verfügung stellt, keine Erziehungseinrichtung die in Artikel 24 Absatz 2 EGJStG vorgesehenen Leistungen an. Um die Frage des Vollzugsortes offen zu lassen, sollte diese Bestimmung daher aufgehoben werden.
Darüber hinaus wird die Einrichtung aus Gründen der Homogenität im Walliser Recht als "Massnahmenzentrum Pramont" bezeichnet.
Artikel 25 EGJStG
Absatz 2: dieser Absatz listet lediglich Grundrechte auf, die bereits garantiert sind. Darüber hinaus ist diese Bestimmung restriktiver als höherrangiges Recht, insbesondere als Artikel 8 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV; SR 101), der Vorrang hat.
Um jede Verwirrung hinsichtlich der zu gewährleistenden Grundrechte zu vermeiden, muss dieser Absatz aufgehoben werden.
Absatz 6: dieser Absatz wird umformuliert, um den Namen des Konkordats genau wiederzugeben. Es werden keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen.
Artikel 26 EGJStG
Artikel 26 EGJStG sollte aufgehoben werden, da er lediglich das Bundesrecht mit anderen Worten übernimmt und die Informationen anders ordnet, was zu einer gewissen Unklarheit beiträgt, die nicht wünschenswert ist.
Artilel 27 EGJStG
Absatz 2: dieser Absatz ist seit der Änderung des Konkordats nicht mehr nützlich, da die in Artikel 28 Absatz 3 JStG geforderte Kommission auf Konkordatsebene gebildet wird (vgl. Art. 14e des Konkordats, siehe Kommentar zu Art.15 EGJStG). Daher ist es gerechtfertigt, diesen Absatz zu streichen.


Artikel 28 EGJStG
Absatz 4: wie bereits oben in den Kommentaren zu den Artikeln 21 Absatz 5 und 23 Absatz 4 EGJStG erwähnt, ist in den meisten Vollstreckungsverweigerungen der Jugendrichter die Vollstreckungsbehörde und er hat auch den Strafbefehl erlassen. Es erscheint daher konstruiert, die Erstellung eines Berichts zu verlangen, daher der Vorschlag, "die Akte" zu übermitteln.
Artikel 29 EGJStG
Absatz 1: Artikel 16a JStG mit dem Titel "Tätigkeitsverbot, Kontakt- und Rayonverbot" trat am 1. Januar 2015 in Kraft und gilt nicht für die Ahndung von Verstössen nach kantonalem oder kommunalem Recht. Er sollte daher in die Liste der Artikel aufgenommen werden, die in Artikel 29 EGJStG aufgeführt sind.
Absatz 2: es wird eine terminologische Änderung vorgenommen, die in Punkt 5 erläutert wird.
Artikel 31 EGJStG
Es scheint der Systematik des Gesetzes eher zu entsprechen, diese Bestimmung in das EGJStPO zu übertragen. Zu diesem Zweck wird eine neue Bestimmung in Artikel 13a EGJStPO vorgeschlagen und Artikel 31 EGJStG wird aufgehoben.

6.2 EGJStPO
Artikel 3 EGJStPO
Absatz 2: es wird eine terminologische Änderung vorgenommen, die unter Punkt 5 erläutert wird.
Artikel 4 EGJStPO
Der Jugendrichter verfügt über zahlreiche Befugnisse im Bereich der Untersuchung, der Rechtshilfe und der Vollstreckung, die alle in der Bundesgesetzgebung aufgeführt sind. Daher sind die Absätze 1 und 2 dieses Artikels aufzuheben.
Zur Präzisierung wird der Begriff "Rechtshilfe" in den Titel eingefügt, da die Absätze 4 und 5 die Rechtshilfe behandeln.
Artikel 5 Absatz 6 EGJStPO
Das Gesetz gibt nicht klar an, wer die Leitung des Verfahrens hat, nachdem die Akte vom Jugendrichter an den Jugendstaatsanwalt zur Erstellung der Anklageschrift weitergeleitet wurde.
Es besteht somit eine Unklarheit zwischen der Übersendung der Akte durch den Jugendrichter und der Anrufung des Jugendgerichts, sobald die Anklageschrift erstellt ist. Um diesen Punkt zu klären, wird im neuen Absatz das Jugendgericht als Verfahrensleitung bezeichnet.
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a EGJStPO
Es wird vorgeschlagen, eine Frist von drei Monaten einzufügen, innerhalb derer die Staatsanwaltschaft die Anklage vor dem Jugendgericht erheben muss. Es handelt sich um eine Ordnungsfrist, die alle Beteiligten auf die Notwendigkeit der Beschleunigung in der Jugendstrafjustiz aufmerksam machen soll. 
Die Dauer von drei Monaten entspricht der Frist zwischen zwei Anhörungen zur Lagebeurteilung. Wenn der Jugendrichter dem Jugendlichen und den Parteien mitteilt, dass die Akte an das Gericht zurückverwiesen wird, ist es insbesondere aus erzieherischer Sicht notwendig, dass die Anklageschrift vor der nächsten Anhörung übermittelt wurde. Es handelt sich hierbei um eine Frist, die in der Praxis anderer Kantone üblich ist.
Artikel 12 EGJStPO
Absatz. 5: das Mediationsverfahren zielt darauf ab, für alle Parteien nicht unerhebliche Vorteile zu erzielen: Es ermöglicht insbesondere dem Opfer, vom Täter als solches anerkannt zu werden, eine aufrichtige Entschuldigung zu erhalten, "mit der Vergangenheit abzuschliessen" und stellt einen unbestreitbaren erzieherischen Wert für den Täter dar, der sich seiner Handlungen und der sich daraus ergebenden Konsequenzen bewusst werden muss, indem er direkt mit dem angerichteten Schaden und Schmerz konfrontiert wird.
Sicherlich sollten die zivilrechtlichen Ansprüche, soweit möglich, in der Schlichtungsvereinbarung geregelt werden. Die Mediation sollte jedoch nicht scheitern, nur weil die zivilrechtlichen Ansprüche schwer zu beziffern sind oder weil Diskussionen zwischen Eltern und/oder Versicherungen im Gange sind. 
Viele Vorteile, die die Parteien aus einem solchen Verfahren ziehen können, würden verloren gehen. So wird die Anforderung, dass die Mediationsvereinbarung die Regelung der zivilrechtlichen Ansprüche und den Verzicht auf Rechtsmittel enthalten muss, gestrichen.
Absatz 6: diese Bestimmung legt Bedingungen fest, die im Bundesrecht nicht vorgesehen sind (vgl. Art. 17 Abs. 2 JStPO) und die gestrichen werden sollten. 
Die Notwendigkeit, im Jugendstrafrecht zu handeln, erlaubt es nicht, mehrere Monate zu warten, bevor ein Entscheid in dem Verfahren getroffen wird (z.B. in Fällen von Ratenzahlungen).
Artikel 13 Absatz 1 EGJStPO
Es ist nicht denkbar, dass sich ein Beamter während seines Dienstes umzieht, weil er einen Jugendlichen festnehmen muss. Daher sollte diese Bestimmung gestrichen werden, da sie in der Praxis nicht anwendbar ist.
Artikel 13a EGJStPO
Es wird ein neuer Artikel vorgeschlagen, der sich mit den gesamten Kosten für die Durchführung von Schutzmassnahmen befasst (siehe Kommentar zu Art. 31 EGJStG).
Das Bundesrecht legt die Grundsätze in diesem Bereich fest (Art. 45 JStPO). Auf kantonaler Ebene wird diese Thematik durch das Jugendgesetz geregelt (Art. 46 ff. JG).
Die Beteiligung der Eltern und des Jugendlichen wird vom zuständigen Amt nach dem JG festgelegt.
Artikel 13b Absatz 1 EGJStPO
Diese Bestimmung formalisiert die bereits bestehende Praxis, wonach der Vollzug der Untersuchungshaft im Massnahmenzentrum Pramont stattfindet. Die Unterbringung wird nach Konkordatsrecht vollzogen.

7.	Finanzielle Auswirkungen
Das vorliegende Projekt hat keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen.
Die geplante Zusammenarbeit zwischen dem Jugendgericht und der DSMV, die sich aus Artikel 12 Absatz 2 EGJStG ergibt, wird zu einer Erhöhung der Anzahl der Fälle führen, die zu Lasten der DSMV bzw. des Amtes für Sanktionen und Begleitmassnahmen gehen (OSAMA), welches diese Fälle bearbeitet. Diese Erhöhung rechtfertigt derzeit keine zusätzlichen Ressourcen.
Die Situation muss jedoch in Abhängigkeit von der Anzahl der Fälle neu bewertet werden und die Ressourcen des OSAMA müssen gegebenenfalls angepasst werden.

8.	Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Umwelt und Soziales)
Diese Überarbeitung hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit.

9. Schlussfolgerung
Angesichts der vorstehenden Ausführungen empfehlen wir Ihnen, sehr geehrte Frau Grossratspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Grossrätinnen und Grossräte, den Gesetzentwurf über die Änderung der Einführungsgesetze zum Jugendstrafgesetzbuch und zur Jugendstrafprozessordnung anzunehmen, und empfehlen Sie, samt uns, dem Machtschutz Gottes.


Sitten, den 28. Mai 2025. 
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